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Die Abgeordneten zum Nationalrat WABL und Freunde haben 

am 16.5.1990 unter der Nr. 5488/J an mich eine schrift­
liche parlamentarische Anfrage betreffend Waffen- und 

Kriegsmateriallieferungen nach Guatemala gerichtet, die 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Hat Österreich in den letzten Jahren (seit 1980) Waf­
fen oder Kriegsmaterial nach Guatemala geliefert? 

2. Wenn ja, welche Art von Waffen bzw. welches Kriegsma­
terial und wann kam es zu diesem Handel?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1 und 2: 

Die Bewilligung zur Ausfuhr von Kriegsmaterial wird ge-

mäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Ein-, 

Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial BGBl. Nr. 540/1977, 

idF BGBl. Nr. 358/1982, vom Bundesminister für Inneres er­

teilt. Jede derartige Bewilligung stellt den Abschluß eines 

auf Grund eines Parteiantrages eingeleiteten Verwaltungs­

verfahrens dar. 

Oie Geheimhaltung sowohl des Standes als auch des konkre-
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ten Ausganges solcher Verwaltungs verfahren ist einer­

seits im Hinblick auf das wirtschaftliche Interesse 

der betreffenden österreichischen Unternehmen (Verhin­

derung von Informationen insbesondere an ausländische 

Konkurrenten) und andererseits durch das wesentliche 

Interesse der Empfangsländer am Nichtbekanntwerden von 

Veränderungen ihres Verteidigungspotentials unbedingt 

geboten. 

Das heißt, daß eine Geheimhaltung im Interesse der aus­

wärtigen Beziehungen gelegen und weiters ein überwiegen­

des Interesse der Partei an der Geheimhaltung anzunehmen 

ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß 

die gemäß § 3 a (1) des zitierten Bundesgesetzes von 

der Bundesregierung zu erstattende Übersicht der Ausfuh­

ren von Kriegsmaterial lediglich nach Kriegsmaterialar­

ten und geographischen Regionen zu gliedern ist. Dieser 

Bericht enthält demnach nur Globalangaben, sodaß den Be­

stimmungsländern kein Verteidigungsrisiko erwachsen kann. 

Der Beantwortung der Fragen 1 und 2 steht somit die mir 

auferlegte Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit ent­

gegen. 

Für Exporte ziviler Waffen ist nach den von meinem Ressort 

wahrzunehmenden Vorschriften keine Bewilligung erforder­

lich. 
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